
BegriffsdefiniƟon1 

 

 

Sexualisierte Gewalt  

„Eine allgemein verbindliche DefiniƟon sexualisierter Gewalt gibt es nicht. Der Begriff wird 
zunehmend jedoch als Überbegriff verwendet, der auch sexuelle Ausbeutung und sexuellen 
Missbrauch (physisch, psychologisch oder sexuell) einschließt.“ 15 Die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD) und die Diakonie Deutschland verwenden nicht den Begriff des „sexuellen 
Missbrauchs“, sondern den der „sexualisierten Gewalt“, um zu betonen, dass hier Gewalt gegen 
Menschen angewendet wird. „Den Begriff ‚sexueller Missbrauch‘ lehnen viele betroffene Menschen 
aus verständlichen Gründen ab. Denn ‚Missbrauch‘ legt nahe, dass auch ein posiƟver ‚Gebrauch‘ 
möglich wäre. Gebrauch kann aber prinzipiell nur von Sachen oder SituaƟonen gemacht werden 
unter keinen Umständen von Menschen.“  

Kirchenrechtliche DefiniƟon der Gewaltschutzrichtlinie der EKD (EKD 2019, § 2 Abs. 1):  

Nach dieser Richtlinie ist eine Verhaltensweise [ein Fall von] sexualisierter Gewalt, wenn ein 
unerwünschtes sexuell besƟmmtes Verhalten bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betroffenen 
Person verletzt wird. Sexualisierte Gewalt kann verbal, nonverbal, durch Aufforderung oder durch 
Tätlichkeiten geschehen. Sie kann auch in Form des Unterlassens geschehen, wenn die Täterin oder 
der Täter für deren Abwendung einzustehen hat. 

 „Sexualisierte Gewalt beschreibt dabei jedes Verhalten, dass vorsätzlich in die sexuelle 
SelbstbesƟmmung eines anderen Menschen ohne Einwilligung bzw. Einwilligungsfähigkeit eingreiŌ. 
Diese DefiniƟon, die ihren Fokus auf eine Verletzung der menschlichen Würde legt, umfasst daher alle 
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StraŌaten gegen die sexuelle SelbstbesƟmmung nach dem 13. Ab schniƩ des Strafgesetzbuches und § 
201a Abs. 3 oder §§ 232–233a des Strafgesetzbuches, geht dabei aber über strafrechtlich 
sankƟoniertes Verhalten hinaus.“ 

 

Sexuelle BeläsƟgung / Übergriffe  

Der Begriff der sexuellen BeläsƟgung ist in § 3 Abs. 4 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) definiert. In der Regel liegt hier keine StraŌat vor, aber ebenfalls eine Verletzung der Pflichten 
aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis. Ggf. ist aber auch die Einleitung eines Disziplinarverfahrens 
oder die Verhängung einer arbeitsrechtlichen SankƟon (Abmahnung, ggf. auch Kündigung) nöƟg. 
Übergriffe unterscheiden sich von Grenzverletzungen dadurch, dass sie nicht zufällig und nicht aus 
Versehen passieren.  

Als sexuelle BeläsƟgung gilt jede Verhaltensweise mit sexuellem Bezug, die von einer Seite 
unerwünscht ist und die eine Person in ihrer Würde verletzt. Sie kann in Worten, Gesten oder Taten 
ausgeübt werden und ist ein schwerwiegender Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und die Würde der 
betroffenen Person. Sexuelle Übergriffe sind Ausdruck eines unzureichenden Respekts, 
grundlegender fachlicher Mängel und / oder einer gezielten Desensibilisierung im Rahmen der 
Vorbereitung eines sexuellen Missbrauchs / eines Machtmissbrauchs. 

Beispiele für sexuelle BeläsƟgung / Übergriffe sind: 

 unerwünschte Körperkontakte und aufdringliches Verhalten gegenüber Mitarbeitenden, 
Kindern und Jugendlichen  

 anzügliche und zweideuƟge Bemerkungen über das Äußere von Mitarbeitenden, Kindern und 
Jugendlichen  

 sexisƟsche Sprüche und Witze über sexuelle Merkmale, sexuelles Verhalten und die sexuelle 
OrienƟerung von Mitarbeitenden und Jugendlichen 

 Annäherungsversuche, die mit Versprechen von Vorteilen oder Androhen von Nachteilen 
verbunden sind 

 Vorzeigen von pornografischem Material gegenüber Mitarbeitenden, Kindern und 
Jugendlichen 

 
 
Sexueller Missbrauch / NöƟgung  
 
Hierunter fallen alle strafrechtlich relevanten Taten.  
 
Beispiele für sexuellen Missbrauch sind: 

 sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen (§174 StGB)  
 sexueller Missbrauch von Kranken und HilfebedürŌigen in Einrichtungen (§174a StGB)  
 sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs-, oder 

Betreuungsverhältnisses (§174c StGB) 
 sexueller Missbrauch von Kindern (§176 StGB)  
 sexueller Missbrauch von Jugendlichen (§182 StGB)  
 sexuelle NöƟgung / VergewalƟgung (§177 StGB) Verbreitung pornografischer Inhalte (§184 

StGB) 


